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I. VerorkmuiuM und Entscheidungen.
i.

Ertheilrittg einer beschränkten Gast - » nd Schank-
gewerbe -Coucession.

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgcrichtshofes vom 29 . Sep¬
tember 1900 , Nr . 6687 ( G .-Z . 38083 , Mag . Bcz .-A . f. d.
XIII . Bcz .) :

Im klmnm Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Senats -Präsidenten Marquis Bacqueheui , in Gegenwart der Näthe des
k k. Vcrwaltnngsgerichtshofes Praxmarer , Freiherrn v. Jacobi , Dr . Klee¬
berg und Dr . Edlen v. Schuster , dann des Schriftführers k. k. Bezirks-
Commissärs Freiherrn v. Apfaltrern , über die Beschwerde des Gerson
Zeisel , Gastwirtes in Wien , gegen die Entscheidung der k. k. Statthalterei
in Wien vom 27 . September 1899 , Z . 83986 , betreffend die Ertheilung einer
beschränkten Gast - und Schankgewerbc - Concession , nach der am 29 . September
1900 dnrchgesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach
Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie derAnsführungen des Dr . Hans
Christ , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , für die Beschwerde und des
k. k. Stalthaltercirathes Leopold Grafen Knenbnrg  für die belangte k. k.
Statthalterei in Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als » »begründet abgewiesen.

E n t sche i d n n g s g r ü n d e.

Mit dem Decrete des magistratischen Bezirksamtes für den XIII . Bezirk
in Wien vom 31 . Mai 1899 , 'Z . 10019 , wurde dem Gerson Zeisel  die
Concession zur Verabreichung von Speisen , znm Ausschanke von Bier , Wein
und Obstwein lind zur Haltung von erlaubten Spielen mit Ausnahme des
Billardspieles , ferner zum Ausschanke , beziehungsweise zur Verabreichung —
jedoch nur im Nahmen eines GestwirtSgewerbes — von gebrannten geistigen
Getränken , von Kaffee , Thee , Chocolate , anderen warmen Getränken und von
Erfrischungen gemäß Z 16 , lit . b , e , ä , 1 und g- der Gewerbeordnung ver¬
liehen . Gegen die Beifügung „jedoch nur im Nahmen eines Gastwirts-
gewerbes " Hot der Genannte , hierin eine Einschränkung der ihm verliehenen
Concession erblickend , den Necnrs eingrbracht , welchem mit der Entscheidung
der Statthaltern vom 27 . September 1899 , Z . 83986 , unter Ausschließung
eines weiteren Nccnrsznges keine Folge gegeben wurde . Der gegen den Ab '-
sprnch ' des weiteren Necnrsrechtes , sowie gegen den mcritorischen Inhalt der
Slatihalterei -Entschkidnng cingebrachle MimsterialrecnrS wurde mit dem Erlasse
des Ministeriums des Innern vom 20 . November 1899 , Z . L8562 , als

I unstatthaft zurückgewiesen , ohne dass dagegen beim Verwaltnngsgerichtshofe
Beschwerde geführt wurde.

Es handelt sich sonach nur um die im Decrete des magistratischen Be¬
zirksamtes zu den Berechtigungen der lit . ä und k gemachte Beifügung „jedoch
nur im Rahmen eines Gastwirlsgewerbes " , welche mit der gegen die be¬
stätigende Staltbalterei -Entscheidung gleichzeitig mit dem erwähnten Ministerial-
recurse Hiergerichts eingebrachten Beschwerde als eine gesetzwidrige Gewerbe¬
beschränkung angefochten wird.

Der Verwaltnngsgerichtshof hat bei der Prüfung der angefochtenen
Entscheidung und der Beschwerde Folgendes in Erwägung gezogen:

Den Administralivacten zufolge hat der Beschwerdeführer um die Er-
thcilnng der Concession znm Betriebe eines Gast - und Schankgewerbes mit den
snb lit . b, e, ä , 1 und p: des Z 16 der Gewerbeordnung anfgeführten Be¬
rechtigungen in der bezeichneten Lokalität angcsucht und ist ihm die Concession
mit allen diesen Berechtigungen laut des eingangs bezogenen Decretes des
magistratischen Bezirksamtes verliehen worden.

Da also der Beschwerdeführer die Concession süc ein Gast - und Schank¬
gewerbe mit allen Berechtigungen des Z 16 lex . oit . mit Ausnahme der snb
lit . s. und s angeführten zur Fremdenbeherbergung und znm Kunst - und
Halbwein -Ansschank angestrebt hat und ihm diese Concession erlheilt worden
ist, hat derselbe offenbar keinen Grund , sich dadurch beschwert zu erachten , dass
ihm durch die beanständete Beifügung zu den Berechtigungen der lit . cl und k
bedeutet wird , er habe alle ihm verliehenen Berechtigungen und nicht etwa

! ausschließlich oder vorzugsweise nur den Ansschank von gebrannten geistigen
Getränken oder die Verabreichung von Kaffee, Thee ec. anszuüben.

Es kann ja zugegeben werden , dass die aus den Administrativacten
ersichtliche Absicht der Gewerbebehöcde . durch die erwähnte Beifügung zu den

! Berechtigungen der lit . ä und k vorzubeugen , dass die nach Maßgabe der
örtlichen Verhältnisse für ein Gast - und Schankgewerbe mit allen ange-

! führten Berechtigungen ertheilte Concession nicht zum Betriebe eines Braut-
weinschankcs oder eines Kafseeschankes missbraucht werde , in nicht ganz
glücklicher Form znm Ausdrucke gelangt ist und deutlicher hätte formuliert
werden können . Dass aber der Beschwerdeführer nicht darüber im Zweifel ivar
und ist, was ihm mit jener Beifügung gesagt und untersagt werden wollte,
zeigt seine Beschwerdesührnng , mit welcher ec die Beseitigung der Beifügung
anstrebt , um sich die Möglichkeit offen zu lassen , eben jene Berechtigungen , die
nach Inhalt der Concession nur im Nahmen eines Gastwirtsgewerbes , das ist
neben den übrigen in der Concession bezeichneten Berechtigungen betrieben

I werden sollen , ausschließlich ansüben zu können . Ein anderer Sinn und
Zweck kann der vorliegenden Beschwerde nicht unterlegt werden , da dem
Beschwerdeführer , wie gesagt , die Concession mit dem von ihm angesnchten

i Berechtignngsnmfange verliehen wurde.
Außer Zweifel endlich steht die Berechtigung der Gewerbebehörde , bei

Ertheilung der Concession znm Betriebe eines Gast - und  Schankgewerbes durch
entsprechende Fassung der Concession Vorsorge zu treffen , dass nicht unter

> Berufung auf ein concessionsmäßiges Recht ans dem verliehenen vollen Gast-
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und Schankgewerbe eine bloße Schenke gemacht werde , welche die Behörde
aus öffentlichen Rücksichten nicht ccncessioniert haben würde . Denn wenn die
Behörde im gegebenen Falle dem Beschwerdeführer die Berechtigungen zu »,
Ausschanke von gebrannten geistigen Getränken und zur Verabreichung von
Kaffee , Thee und so weiter nach freiem Ermessen hätte verweigern können , so
muss sie wohl auch berechtigt sein , bei Verleihung jener Berechtigungen in der
angedenteten Richtung eine geeignete Cantel zu treffen.

Die Beschwerde war demnach als völlig unbegründet abznweisen.

Ä.

Gebnrcnfreihcit derGemeinde bei Grnndertverbnngcn
zu Friedhofszwecken.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 9. Oc-
tober 1900 , Nr . 6885 (M .-Z . 127586/1 ) :

Im Namen Seiner Mnscstät des Kaisers!
Der k. k. VerwaltnngsgerichtShof hat unter dem Vorsitze des k. k.

zweiten Präsidenten Dr . Freiherrn v. Lehmayer , in Gegenwart der Räthe
des k. k. Verwaltungsgerichtshofes Ritter v. Sawicki , Dr . Ritter v.
Popelka , Dr . Edlen v. Schuster und Dr . Balko,  dann des Schriftführers
k. k. Nalhsecretärs -Adjnncten Dr . Freiherr » v . Sternbach,  über die Be¬
schwerden der Gemeinde Wien gegen die Entscheidungen des k. k. Finanz¬
ministeriums vom 30 . Jänner 1900 , ZZ . 50013 , 64893 und 67513 , betreffend
Bermögensübertragungsgebüreu nach der am 9 . Oktober 1900 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Ferdinand Czelechowsky,
Hof - nnd Gerichtsadvocaten in Wien , als Vertreter der Beschwerde , dann
des k. k. Ministerial -Secretärs Dr . Ritter v . Koznbowski,  in Vertretung
des belangten k. k. Finanzministeriums , zu Recht erkannt:

Die angefochtenen Entscheidungen werden als gesetzlich nicht begründet
aufgehoben.

Entscheidungsgründe.
Zum Zwecke  der Erweiterung des Banmgartener nnd Simmeringer

Friedhofes , zum Theile auch zur Fortführung der Friedhofstraße kaufte die
Gemeinde Wien mit vier Kaufverträgen mehrere Grnndparcellen an . Die
Finanzbehörden unterwarfen diese Kaufverträge der Percentualgebür von
entgeltlichen Vermögensübertragungen unbeweglicher Sachen nach Tarif¬
post 65 , L , indem sie die auf Grund des Z 75 Iit . d des Gebürengesetzes
>om 9 . Februar 1850 , N .- G .-Bl . Nr . 50 , beanspruchte persönliche Gebüren-
freiheit der Gemeinde als nicht begründet erachteten.

Die Gemeinde Wien hält diese mit der angefochtenen Entscheidung auf¬
recht erhaltene Nechtsanschaunng für nicht begiündet nnd weist in ihren
Beschwerden darauf hin , dass an der Eigenschaft der Gemeinde -Friedhöfe als
öffentlicher Anstalten im Hinblicke auf die Sanitätsgesetze kein Zweifel be¬
stehen kann und dass sonach die Gemeinde für die zu Zwecken der Er¬
weiterung des Friedhofes vollzogenen Grundankäufe die persönliche Befreiung
in Gemäßheit der Tarifpost 75 iit . b des Gebürengesetzes genieße.

Der Vcrwaltnngsgerichtshof konnte die Anschauung der Fiuanzbehörden
in Betreff des Nichtbestandes der persönlichen Gebürenfreiheil der Gemeinde
nicht für gesetzlich begründet erachten.

Tarifpost 75 , Iit . b des Gebürengesetzes vom 9 . Februar 1850 , R .-G .-Bl.
Nr . 50 , statuiert die versönliche Gebürenbefreinng der Gemeinden hinsichtlich
der Urkunden und Schriften , welche dieselben für die ihnen anvertranten
öffentlichen Zwecke ausstellen , dagegen aber nicht hinsichtlich derjenigen Rechts¬
geschäfte und Urkunden , welche die privatrechtlichen Beziehungen oder das Ver¬
mögen der Gemeinden , die Renten und die Überschüsse von denselben zum
Gegenstände haben ; in den letzteren Beziehungen sollen die Gemeinden als
Privatpersonen angesehen werden . Dass die Errichtung oder Erweiterung von
Friedhöfen und die Fortführung der zum Friedhofe führenden Straßen in
den Bereich der den Gemeinden anvertranten öffentlichen Zwecke gehören , er-
gibt sich aus den Bestimmungen des Gesetzes vom 30 . April 1870 , N .- G .-Bl.
Nr . 68 , betreffend die Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes , indem
nach Z 3 , Iit . ci dieses Gesetzes die Errichtung und Instandhaltung der Be-
gräbnisplätze zu der dem selbständigen Wirkungskreise der Gemeinde zuge¬
wiesenen Gesuudheilspolizei zu rechnen ist ; auch ergibt sich dies ans dem
§ 39 , Z . 5 des Gemeindestatntes für Wien (Landesgesetz vom 19 . December
1890 , L.-G .-Bl . für Niederösterreich Nr . 45 ), wonach die Gesundheitspolizei in
den selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde Wien gehört , soweit die Ge¬
sundheitspolizei nach ß 3 des bezogenen Reichsgesetzes vom 30 . April 1870
den Gemeinden zukommt . Die Erwerbung von Liegenschaften für Zwecke eines
Friedhofes gehört demnach ohne Zweifel nicht in den Bereich der rein privat¬
rechtlichen Beziehungen oder des Gemeindcvermögens , sondern trägt in sich die
Bestimmung für einen her Gemeinde anvertrauten öffentlichen Zweck. Die per¬
sönliche Befreiung , welche in Tarispost 75 , Iit . b des Gebürengesetzes den Ge¬
meinden znkommt , könnte demnach nur dann für die hier in Frage stehenden
Verträge ansgeschlosseu sein , wenn sich die persönliche Befreiung der Gemeinden
grundsätzlich nur ans Stempelgebüren , nicht aber ans die unmittelbar zu ent¬
richtende Vermögensüberlragnngsgebür beziehen würde . Diese letztere Auffassung
hat nun allerdings eine gewisse Stütze in dem ersten Theile der Tarifpost 75,
Iit . b des Gebürengesetzes , indem daselbst die Gebürenbefreinng nur aus¬
gesprochen wird hinsichtlich der „ Urkunden und Schriften " welche Gemeinden
für die ihnen anvertranlen öffentlichen Zwecke ausstellen . Hieraus könnte
deducicrt werden , dass diese persönliche Gebürenbefreinng auf solche Vermögens-
übertragungsgebüreu keine Anwendung findet , welche in Gemäßheit des 8 1,

Punkt I des Gebürengesetzes ohne Rücksicht auf die Ausfertigung einer Urkuud-
zn entrichten sind . Allein diese von dem Vertreter des Finanzministeriums bei
der öffentlichen mündlichen Verhandlung vertretene Auffassung lässt sich nicht
aufrecht erhalten , sobald die Schlussworte der Tarifpost 75 b ins Auge gefasst
werden , wonach eine Ausnahme von der persönlichen Gebürensrciheit der Ge¬
meinde hinsichtlich derjenigen Rechtsgeschäfte und Urkunden einzutreten hat,
welche die privatrechtlichen Beziehungen oder das Vermögen der Gemeinden,
die Renten nnd die Überschüsse von denselben zum Gegenstände habe»

Wenn diese Ausnahme nur auf eine gewisse Elaste von Nechtsgc Ichästen,
nämlich auf Rechtsgeschäfte in Betreff der privatrechtlichen Beziehungen nnd
des Vermögens , sowie der Überschüsse des Vermögens der Gemeinden sich
bezieht , so muss daraus gefolgert werden , dass rücksichtlich derjenigen Rechts¬
geschäfte, welche die den Gemeinden anvertranten öffentlichen Zwecke betreffen,
die im ersten Theile der Tarifpost 75 i> statuierte persönliche Gcbürenfreiheit
der Gemeinden allerdings aufrecht besteht . Hiezu kommt noch die Erwägung,
dass die Natur der Geschäftsführung der Gemeinden eine andere , als die
urkundliche Abschließung von Rechtsgeschäften für die ihnen anvertranten
öffentlichen Zwecke Praktisch ansfchließt , so dass also der Fall eines ohne Aus¬
fertigung einer Urkunde stattfindenden vertragsmäßigen Immobil : arerwerbes
für öffentliche Gemeindezwecke thatsächlich kaum jemals vorkommn wird . Jeder
Zweifel an der Nichtigkeit der Auffassung , wonach die p -rsönleche Gebüren-
freiheit der Gemeinden sich ans die Gebür .n von Nechtsgeschäfiteu , betreffend
die Übertragung unbeweglicher Sachen bezieht , muss j-doch schwinden , wenn
die Bestimmungen der Verordnung vom 9 . Februar 1850 , N .-G .-Bl . Nr . 48,
ins Auge gefasst werden , durch welche einige Änderungen des Stempel - und
Tax -Patentes vom 27 . Jänner 1840 für di - Zwischenzeit vom 15 . März 1850
augefangen bis zum Beginne der Wirksamkeit gesetzt wurden . Nach dem 8 10
dieser Verordnung sind nämlich die Bestimmungen des Stempel - und Tax-
gesetzes vom 27 . Jänner 1840 über die persönlichen Befreiungen auch auf die
Rechtsgeschäfte anzuwenden , wodurch das Eigenthum einer unbeweglichen Sache
übertragen wird . Dnrch diese Bestimmung wurden die bis dahin nur für das
Gebiet des Stempelwesens gütigen persönlichen Befreiungen auch auf die durch
jene Verordnung eingeführten Jmmobilargebüren (W 2, 5 bis 9 dieser Ver¬
ordnung ) ausgedehnt . Nun hatte aber in Betreff der Anwendung des Stempel-
nnd Taxgesetzes vom 27 . Jänner 1840 (Politische Gesetzessammlung , 68 . Band
Nr . 13 , insbesondere 8 81 ) , auf die Gemeinden und ihre Vermögensverwaltung
das aus Grund Allerhöchster Entschließung vom 15 . Juni 1847 erlassene
Declaratorinm , welches in der politischen Gesetzessammlung , 75 . Band unter
Nummer 93 eingeschaltet erscheint , im Wege authentischer Interpretation für
die Stempelsreiheit der Gemeinden im Wesen dieselben Bestimmungen auf¬
gestellt , welche in Tarifpost 75 Iit . b des Gebürengesetzes vom 9 . Februar 1850
N .-G -Bl . Nr . 50 , wieder zu finden sind.

Wenn nun kraft des 8 10 der Verordnung vom 9. Februar 1850
N .-G .-Bl . Nr . 48 , für die Zeit vom 15 . März bis znm Beginne der Wirksam¬
keit des Gebürengesetzes die persönliche Befreiung der Gemeinden von der
Stempclpflicht sich zweifelsohne auch auf die bezeichnet « ! Vermögensüber-
tragungsgebüren zu erstrecken hatte , so kann der mit der früheren Norm im
Wesen gleichlautenden Bestimmung der Tarifpost 75 d des dasselbe Datum
tragenden Gebürengesetzes vom 9. Februar 1850 (N .-G .-Bl . Nr . 50 ) wohl
unmöglich eine engere Bedeutung beigelegt werden , als die Gebiüenfreiheit
der Gemeinden unmittelbar vor Beginn der Wirksamkeit des Gebürengesitzes
batte . Hienach kann kein Zweifel darüber bestehen , dass nach der Absicht des
Gesetzes sich die persönliche G -bürenfreiheit der Gemeinden auch auf die
Gebären von solchen Rechtsgeschäften zu beziehen hat , welche ohne Rücksicht
auf die Ausstellung einer Urkunde in Gemäßheit des 8 1, 3- 1 des Gcbüren-
gesetzcs gebürenpflichtig sind , wie dies in Bezug auf die hier iu Frage stehenden
Kaufverträge bezüglich unbeweglicher Sachen zu Friedhofszwecken der Fall
war . Es war sonach gesetzlich nicht begründet , wenn die Fiuanzbehörden der
Gemeinde Wien für diese Kaufverträge die persönliche Gebürensreiheit ab-
sprachen.

In die von der Gemeinde in ihren Beschwerden berührte weitere Frage,
ob ans der persönlichen Gebürenfreiheü der Gemeinde bereits die volle Gebüren-
sreiheit der bezeichnet « ! Rechtsgeschäfte abgeleitet werden kann , oder ob sich —
ungeachtet der (das Gebüren -Dar in keinem Falle berührenden ) vertragsmäßigen
Übernahme der Zahlung von ÜbertragnngSgebüren durch die GemUnde — eine
Gebürenpflichtigkeit der anderen Contrahente » gegenüber dem Staatsschatz¬
ergebe , hatte der Verwaltungsgerichtshof nicht einzugeheri , weil sich die an¬
gefochtenen Entscheidungen mit dieser Frage nicht befasst haben ; vielmehr
waren die angefochtenen Entscheidungen , welche die hier allein in Streit be¬
findliche persönliche Gebürensreiheit der Gemeinde Wien mit Unrecht anerkannt
haben , als gesetzlich nicht begründet nach 8 7 des Gesetzes vom 22 . October
1875 , N .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , aufznheven.

L

Pfarrsprengel - Abgrenzung der neuen Pfarre zum
heil . Anton von Padna im X . Bezirke.

Laut des Erlasses der k. k. n .- ö. Statthalter « vom 13 . November 1900,
Z . 98224 , hat das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit dem Er¬
lasse vom 24 . October 1900 , Z . 27404 , im Grunde des 8 20 des Gesetzes
vom 7 . Mai 1874 , R .-G .- Bl . Nr . 50 , zur Ausscheidung der in der Vorlage
des fürsterzbischöflichen Ordinariates Wien vom 24 . August 1900 , Z . 7577,
näher bezeichneten Theile der Pfarren Jnzersdorf , Ober -Laa , Simmering und
St . Johann Evang . im X . Wiener Gcmeindebezirke aus diesen Pfarrsprengeln
und Zutheilnng derselben an die neu errichtete Pfarre St . Antonius ebenda¬
selbst die staatliche Genehmigung ertheilt.
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Mit dem weiteren Erlaffe vom 27 . December 1900 , Z . 113278 , wurde
dem Magistrate seitens der k. k. n .- ö. Statthalterei eröffnet , dass laut Vorlage
des sürsterzbischöflichen Ordinariates Wien vom 9 . December 1900 , Z . 11249,
die neue Pfarre St - Anton von Padua im X . Bezirke am 1. Jänner 1901
eröffnet werden und an diesem Tage die mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums
fiir Cultus und Unterricht vom 24 . October 1900 , Z . 27404 , im Grunde des
8 20 des Gesetzes vom 7. Mai 1874 , N .-G .-Bl . Nr . L0 , genehmigte Pfarr-
sprcngelbestimmung für den X . Bezirk in Kraft treten wird.

Demzufolge sind für die neue Pfarre zum heil . Anton von Padua im
X . Wiener Gemeindebezirke nachstehende Grenzen bestimmt:

Im Norden : Qnellengasse , die ungeraden Nummern.
Im Westen : Bezirksgrenze.
Im Süden : Windtenstraße , die der Inneren Stadt zugekehrte Seite.

Weiters die Luftlinie : Windtenstraße — Weichsclgarten —Himbergerstraße 152—
Laaerstraße 122 — Ärarisches Fouragcdepot — Beim Brunn - Unt . Abliffeu.

Im Osten : Bahnkörper der k- k. priv . österr .-ungar . Staatseisenbahn
(rechte Seite ) .

Durch diese Pfarrgrenzbestimmung erleiden nebst der Pfarre St . Johann
Evang . im X . Bezirke auch die angrenzenden Pfarren Jnzersdorf , Ober -Laa
lind Simmering eine Abänderung.

Die Pfarre St . Johann Evang . hat infolge obiger Pfarrgrenzbestimmung
nunmehr folgende Grenzen:

Im Norden : Bezirksgrenze.
Im Westen : Bezirksgrenze.
Im Süden : Quellengasse , die geraden Nummern.
Im Osten : Bahnkörper der k. k. Priv . österr .-ungar . Staatseisenbahn.

Bezirksgrenze . (M -Z . 132322,Hl .)
4 .

Ghcfähigkeits -Zengnisse.
Note des Amtslciters des magistratischen Bezirksamtes für

den XVIII . Bezirk vom 26 . November 1900 , Z . 38515 , an
die Amtsleiler der übrigen magistratischen Bezirksämter in Wien:

Bei dem magistratischen Bezirksamte XVIII . Bezirk wurde seitens eines
Brautpaares , wovon der Bräutigam ungarischer Staatsangehöriger ist und
der griechisch-katholischen Religion angehört und die Braut österreichische
Staatsangehörige und Israelitin ist, behnfs Verehelichung in Ungarn um die
Ausstellung des Ehefähigkeitszcugniffes der Braut augesucht.

Über dieses Ansuchen wurde der letzteren vom magistratischen Bezirksamte
XVIII mit Entscheidung vom 14 . September 1900 , Z . 35555 , bckanntgegeben,
dass dem magistratischen Bezirksamte zwar kein Hindernis bekannt ist, welches
nach der mit Rücksicht auf ihre österreichische Staatsangehörigkeit für sie maß-
gebenden österreichischen Gesitzgebung ihrer Ehefähigkeit für ihre Person cnt-
gegenstehen würde , dass jedoch dieses magistratische Bezirksamt die Ausstellung
des angesnchten Ehefähigkeits -Zeugnisses für sie zum Zwecke ihrer Verehelichung
in Ungarn mit dem erwähnten Bräutigam auf Grund des 8 64 des öster¬
reichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu verweigern findet , da
derselbe der griechisch-katholischen Religion augehört sic aber Israelitin ist und
nach der citierten Gesetzesstelle Ehevcrlräge zwischen Christen und Personen,
welche sich nicht zur christlichen Religion bekennen , nicht giltig eingegangcn
werden können , sie also nach der für sie maßgebenden österreichischen Gesetz¬
gebung die Ehefähigkeil hinsichtlich der beabsichtigten Verehelichung mit diesem
Herrn Bräutigam nicht besitzt.

Gegen diese Verweigerung des begehrten Ehefähigkeits -Zeugnisses hat
die Braut an die k. k. n .-ö. Statthalterei recurriert und im Necurse unter
Hinweis ans die ungarische,Ehegesetzgebnng und darauf , dass ihr die ungarische»
Behörden ohne formelles Ehefähigkeits -Zeugnis hinsichtlich der vorhabenden
Verehelichung Schwierigkeiten bereiten , gebeten , dem magistratischen Bezirks¬
amts aufzmragkn , ihr , wie dies bei anderen magistratischen Bezirksämtern
üblich ist, dieses Zeugnis auszustellen , in welchem constatiert wird , dass ab¬
gesehen von dem Ehehinderniffe des 8 64 des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches der beabsichtigten Eheschließung nach österreichischem Rechte keine
anderen Hindernisse entgegenstehen.

Die k. k. n -ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 3 . October 1900,
Z . 87786 , diesem Necurse ans den Gründen der angefochtenen Entscheidung
und unter Hinweis ans 8 4 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches , wonach
die österreichischen Staatsbürger auch in Handlungen und Geschäften , die sie
außer dem österreichischen Staatsgebiete vornehmen , an die österreichischen
bürgerlichen Gesetze gebunden bleiben , insoweit als ihre persönliche Fähigkeit
sie zu unternebmen , dadurch eingeschränkt wird , keine Folge gegeben.

Von dieser seither rechtskräftig gewordenen Entscheidung wird dem
magistratischen Bezirksamte mit Rücksicht ans die im Recurfe enthaltene Be-
rufung ans den angeblich bei anderen magistratischen Bezirksämtern in dieser
Hinsicht üblichen abweichenden Vorgang der Ausstellung eines in der be-
zeichneten Weise beschränkten Ehesähigkeitszeugnisses die Mittheilnng gemacht.

5 .
Gift -Verschleiß.

Zufolge Bescheides des magistratischen Bezirksamtes für den VIII . Bezirk
vom 28 . November 1900 , Z . 117623 , wurde dem Herrn Leopold Löbenstein,
VIII ., Josefstädterstraße 31 , die angesuchte Coucession zum Verschleiße von
Giften im VIII . Bezirke , Josefstädterstraße 31 verliehen.

Diese Coucession wurde unter der Zahl 552 in das Gewerberegister ein¬
getragen und hiefür der Steuerconto Ass.-Z . 149467 eröffnet.

Zufolge Bescheides vom 14 . December 1900 , Z . 34790 , hat das magi¬
stratische Bezirksamt für den XII . Bezirk dem Herrn Rudolf Hotter , XII .,
Schönbrunnerstraße 182 , die angesuchte Coucession zum Verschleiße von Gisten
im XII . Bezirke , Schönbrunnerstraße 182 , verliehen.

Diese Concession wurde unter Zahl 847 in das Gewerberegister ein¬
getragen und wegen der Steuerbemeffung sub Aff.-Z . 8138 ein Conto
eröffnet.

6 .

Marktgebliren Tarif für den täglichen Fleischmarkt
in der Großmarkthalle.

Festgesetzt mit dem Gemeinderaths -Beschlusse vom 13 . Juli

1900 , Z . 12218 , genehmigt mit dem Erlasse der k k. n .-ö. Statt¬
halterei vom 6 . December 1900 , Z . I07o17 (M .-Z . 123910/XV ) :

Nr . 1. Für Fleisch - und Feltwaren in Quantitäten zu 100 L§*) 30 b.
Nr" 2 . Für Kälber per Stück 14 d.
Nr . 3 . Für Schafe , Lämmer , Ziegen und Ferkel per Stück 6 Ii.
Nr . 4 . Für Schweine per Stück 20 li.
Nr . 5 . Für Hirsche Per Stück 60 Ii.
Nr . 6 . Für Rehe , Gemsen , Damwild und Muffon per Stück 30 I>.
Nr . 7 . Für Wildschweine per Stück 20 ll.
Nr . 8 . Für Fasane per Stück 10 Ir.
Nr . 9 . Für Auer - , Birk -, Schnee - und Haselwild , Enten und Wildgansc

per Stück 6 lr. ^
Nr . 10 . Für Rebhühner , Schnevfen und Trappen Per Stuck 4 t>.
Nr . 11 . Für Hausgefügel Per Stück 4 !>.
Nr . 12 . Für Hasen per Stück 4 ü.
Nr . 13 Für Kaninchen per Stück 2 ü.
Nr . 14 . Für Krammetsvögel , Wachteln , Drosseln und andere zum Genu,se

zulässige Vögel per Dutzend 4 ll.

7.
Verbot des „ clektrouiotorischen Zahnhalsbandes"
der Apotheke » Firma Gebrüder Gehrig in Berlin.

Circular -Erlass der k. k n .-ö. Statthalterei vom 10 . De-

ccmber 1900 , Z . 107534 (M .-Z . 128326/VIII ) :
Von der Apotheken -Firma Gebrüder Gehrig in Berlin , IV. Königgrätzer-

straße 18 , wird ein sogenanntes „ elektromotorisches Zahuhalsband " in Form
eines Sammtbandes , in welchem ein in Papier gehülltes medicamentöses Pulver
eingeschlossen ist, in Verkehr gebracht.

Da diesem Mittel fälschlich eine den Zahnnugsprocess der Kinder auf
geheimnisvolle Weise fördernde , demselben jedoch in keinerlei Weise znkommende
Wirkung zugeschrieben , dasselbe nach Art eines Arcanums angepriesen und in
Vertrieb gesetzt wird , da ferner durch das anhaltende Tragen dieses Bandes
am kindlichen Körper infolge der Beschmutzung und der Durchnässiing desselben
mit Schweiß , sowie infolge des Hautreizes allerlei Hauterkrankungen mit ihren
Folgen verursacht werden können , wird der Magistrat zufolge Erlasses des
k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . November 1900 , 38972 , aufmerksam
gemacht , dass der Vertrieb dieses Geheimmittels nach den bestehenden Vor¬
schriften sowohl in als außerhalb der Apotheken verboten ist.

Hievon wird der Magistrat zur Verständigung der Apotheker , Droguisten
und einschlägigen Geschäftskreise , sowie zur Überwachung des Vertriebsverbotes
in Kenntnis gesetzt.

Dieser Erlass ergeht an all - k. k. Bezirkshauptmannschaften Nieder¬
österreichs , den Wiener Magistrat , die magistratischen Bezirksämter n , Wien,
die Stadträthe in Wr .-Neustadt , in Waidhofcn an der Ybbs und die k. k.
Polizei -Lircction in Wien.

8 .

Verleih,mg des Öffentlichkeitsrechtes an das Katho¬
lische Stift,nigs -Privatspital des Dr . Rofa -Schopper

in Nozsnyo ( Nofenan ) .

Note des königl . ungar . Ministeriums des Innern vom
10 . December 1900 , Z . 118020 (M .-Z . 131130 ), an den Wiener

Magistrai:
Es wird diensthöflich mitgetheilt , dass das Katholische stiftungs -Privat-

spital des Dr . Nosa - Schopper  in Nozsnyo (Rosenau ) vom 1. Zauner 1901
an den Charakter eines öffentlichen Spitales erhalten hat , und dass die Ber-
pflcqskostcn für die auf Rechnung des Landesverpflegsfondes und des Staats¬
ärars verpflegten Kranken pro 1901 mit täglich 1 X 20 I> festgesetzt wurden.

») Quantitäten bis zu SVI-x werden mit 15 !>, Quantitäten über SV Iix mit so >>
berechnet.
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8 .

Die gedribbelten Gipsplatten des A . Scheffel nnd
A . Ruhe können ohne jede Einschränkung verwendet

werden.

Erlass des Magistrats - Direktors Preyer  vom 18 . De-
cember 1900 , M .-Z . 118010/IX:

Unter Bezugnahme auf die zufolge hierämtlicher Erledigung vom
17 . September 1900 , Z . 90713 ex 1900 , erfolgte bedingungsweise Zulassung
der gedribbelten Gipsplatten des A. Scheffel nnd August Ruhe , VIII . Bezirk,
Lerchenfelderstraße 70 , wird die Bedingung , dass diese Platten zur Abgrenzung
der Aborte von Wohn - oder Kuchenräumen nicht verwendet werden dürfen,
in der Voraussetzung fallen gelassen , dass entsprechend der Eingabe vom
6 . November 1900 nicht mehr mit Hohlraumen versehene , sondern nur volle,
ans einem Gemenge von Gips und Kesselschlacke hergestellle Platten verwendet
werden.

1«.
Warnung vor der Auswanderung nach Transvaal,

in die Cap -Colonie und nach Natal.
Erlass der k. k. n.-v. Stalthalterei vom 29 . December 1900,

Z . 114976 (M .-Z . 579/XVII ), an alle politischen Bezirksbehörden
in Nicderösterreich nnd an die k. k. Polizei -Direction in Wien:

Wie das k. „k. Ministerium des Innern auf Grund der dem k. und k.
Ministerium des Außer » zngekommenen Nachrichten mit dem Erlasse vom
7. December 1900 , Z . 10963 , eröffnet hat , sind die Erwerbsverhältnisse in
Transvaal , sowie in der Cap -Colonie nnd in Natal gegenwärtig derart ungünstig
gestaltet , dass Warnungen vor der Auswanderung nach diesen Gebieten an¬
gezeigt erscheinen.

Spcciell bezüglich des durch den Krieg unterbrochenen Minenbetriebes
in Johannesburg ist hieuach vorläufig nicht abzuseheu , wann dessen Wieder¬
aufnahme zulässig erscheinen wird.

Arbeitsuchende sind diesbezüglich zu warnen.

11 .
Verbot von Dr . Spitzers Gesichtspomade.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4 . Jänner
1901 , Z . 114154 ex 1900 (M .-Z . 1981 ox 1901/VIII ) :

Laut einer amtlichen Feststellung enthält der Toiletteartikel „ Dr . Spitzers
Gesichtspomade " , dessen Vertrieb durch die alleinige Vertretung von Mine.
Frankl , Wien , VIII ., Kochgajse 28 , in Tagesjournalen angekündigt wird,
unter anderen Bestandtheilen auch Quecksilberchlorid (Sublimat ).

Der Magistrat wird ausmcrtsam gemacht , dass der Vertrieb dieses
Toiletteartikels gemäß Z 6 der unterm 13 . October 1897 , N .- G .-Bl . Nr . 234,
republicierten Ministerial -Verordnnng vom 1. Mai 1866 , N .-G .-Bl . Nr . S4,
verboten ist.

1L.
Behandlung der vom Auslände einlangenden Straf-

tabellen.

Circular -Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5 . Jänner
1901 , Z . 112297 (M .-Z . 2562/XVI ) :

Ans Grund einer Vereinbarung zwischen dem Ministerium des Innern
und dem Justizministerium werden zufolge Erlasses des erstgenannten
Ministeriums vom 2. December 1900 , Z . 37868 . von nun an die im diplo¬
matischen Wege einlangenden Straftabellen über die im Auslande erfolgten
Abstrafungen österreichischer Staatsangehöriger nicht mehr vom k. k. Mini¬
sterium des Innern an die k. k. Statthaltern , sondern durch das k. k. Justiz¬
ministerium unmittelbar an die Strafregisterämter , d. i . an jene Staats¬
anwaltschaften gesendet werden , in deren Sprengel die Verurtheilten heimats¬
berechtigt sind.

Gleichzeitig erhalten die erwähnten Strafregisterämter mit der in der
Anlage mitfolgenden Verordnung des k. k. Justizministeriums die Weisung,
diese Straftabellen nach gemachtem Amtsgebrauche an die k. k. Stalthalterei
zu leiten , damit die politischen Behörden in die Lage kommen , die diesfalls
erforderlichen Verfügungen rücksichtlich dieser Slrafnachrichten wie bisher
zu treffen.

Dieser Erlass geht unter Bezugnahme auf den hierortigen Normal-
Erlass vom 28 . December 1897 , Z . 119792 , betreffend die Einführung der
Straskarten bei den Strafregisterämlern , sowie unter Anschluss einer Litho¬
graphie der bezüglichen Verordnung des k. k. Justizministeriums , sämmtlichen
Herren Bezrrkshauptmännern (Leitern ), den Herren Bürgermeistern in Wien
Wiener - Neustadt nnd Waidhofen a . d. Dbbs , sowie dem Herrn Präsidenten
der k. k. Polizei -Direction in Wien zur weiteren Veranlassung mit der Auf-
forderung zu , die diessällige Thätigkeit der Staatsanwaltschaften , insbesondere
auch in der Richtung entsprechend zu unterstützen , dass dieselben , falls seitens
der politischen Unterbehörden , beziehungsweise der Hcimatsgemeinden erhebliche

Unrichtigkeiten in den Tabellen constaliert werden , hievon jederzeit im kürzesten
Wege , eventuell durch Acteneiusichc , verständigt werden.

Ausländische Straftabellen , bei denen zu ihrer Ergänzung oder Richtig¬
stellung die Einleitung von Erhebungen im diplomatischen Wege sich als
»othwendig erweist , ebenso Tabellen von Individuen , deren Identität sich
nicht feststellen lässt , ferner offenbar unrichtige Tabellen und dergleichen sind
mit dem Ergebnisse der hierauf bezüglichen Erhebungen an die betreffende
Staatsanwaltschaft zurückzuleiten , welche dieselben behufs eventueller Ver¬
anlassung dem k. k. Justizministerium vorzulegen hat.

Der eingangs erwähnte Ministerial -Erlass wird im Anschlüsse an die
bezügliche Verordnung des k. k. Justizministeriums im Verordnungsblatte
desselben abgedruckt.

*
*

Verordnung
des k. k. Justizministeriums vom 21 . November 1900 (J .-M .-V -Bl.
Nr . 42 ) über die Behandlung der vom Auslände eintresfendeu

Straftabellen.
Es wurde die Vorkehrung getroffen , dass die im diplomatischen Wege

einlangenden Nachrichten über ausländische Abstrafungen österreichischer Staats¬
angehöriger durch das Justizministerium den Slrafregisterämtern , d. i . jenen
Staatsanwaltschaften , in deren Sprengel die Verurtheilten heimatsznständig
sind , unmittelbar zugänglich gemacht werden.

Die Staatsanwaltschaften haben den Inhalt jeder ausländischen Straf¬
nachricht (Straftabelle ) auf eine Strafkarte (J .-M .-V . vom 8 . December 1897,
Nr . 47 ) zu übertragen ; hiebei ist eine neue Stcafkarte (unter Beschränkung
auf die in der anSläudischen Strasnachricht enthaltenen Daten ) nur dann
anznlegen , wenn auf den betreffenden Namen eine solche bisher im Straf¬
register nicht vorkam ; andererseits genügt dagegen eine Ergänzung der vor-
liegenden Stechkarten in der Weise , dass die im Auslande erlittene Ab¬
strafung den Vorstrafen bcigefügt wird , und die etwa sonst noch erforderlichen
Richtigstellungen angebracht werden.

Sobald die Staatsanwaltschaft auf eine der beiden erwähnten Arten die
misländische Vernrtheilung im Strafregister ersichtlich gemacht hat , ist die
Straftabelle ohne begleitende Zuschrift , aber gegebenenfalls mit den ent¬
sprechenden Correctnren versehen , unter Umschlag , so wie sie vom Justiz¬
ministerium eintraf , an die politische Landesstelle weiter zu leiten.

Ergeben sich bei Prüfling einer Tabelle durch die Staatsanwaltschaft
hinsichtlich der Heimatsgemeinde oder der Identität des Verurtheilten Zweifel,
deren Aufklärung nach der Lage des Falles geboten erscheint , so kann , wenn
diese Zweifel voraussichtlich durch die Heimatsgemeinde sich beheben lassen,
eine entsprechende Zuschrift im Geleite der Straftabelle an die Landesstelle
gerichtet werden , wenn aber Erkundigungen im diplomatischen Wegs einge¬
zogen werden sollen , ist dem Justizministerium unter Wiedervorlage der be¬
treffenden Tabelle Bericht zu erstatten.

Bemerkt wird hiebei , dass das bloße Fehlen einer Angabe über Heimats¬
zuständigkeit in der Tabelle regelmäßig keinen Anlass zur Vornahme
ergänzender Erhebungen zu bilde » hat , solche Tabellen sind vielmehr sofern
nicht noch Bedenken anderer Art obwalten , so zu behandeln , als wäre der in
der Tabelle angegebene Geburtsort gleichzeitig auch die Znständigkeitsgemeinde
des Verurtheilten.

Wird in der Folge eine andere Heimalszuständigkeit bekannt , so ist die
Straskarte an die zuständige Staatsanwaltschaft abzutreten.

Tabellen , deren Angaben so mangelhaft sind , dass das Strafregisteramt,
zu welchem sie gehören , sich nicht ermitteln lässt , sind mit einer kurzen Be¬
merkung versehen ohne besonderen Bericht dem Justizministerium vorzulegen,
wo sie bis auf weiteres in alphabetischer Reihenfolge anfbewahrt werde » .

Straftabellen bilden keinen Gegenstand des allgemeinen Sammelrcgisters,
iusolange nicht weitere Erhebungen sich daran knüpfen.

IS.

Stempelfreihcit der Gesuche um Ausfertigung des
Amtszeuguiffcs über de» vollzogene » zehnjährigen
Aufenthalt behnfs Aufnahme in den Heimatsverband

einer Gemeinde.

Note der k. k. Polizei -Direction in Wien cm den Wiener
Magistrat vom 9. Jänner 1901 , Z . 1521 (M .-Z . 2931/XVI ) :

Die k. k. Finanz -Landes -Direction Wien hat über hierämtliche Anfrage
mit Note vom 3. d. M ., Z . 21 , anher mitgetheilt , dass laut Erlasses des
k. k. Finanzministeriums vom 29 . December 1900 , Z . 78729 , die Gesuche um
Ausfertigung des zur Geltendmachung des Anspruches auf ausdrückliche Auf¬
nahme in den Heimatsvcrband einer Gemeinde im Sinne des Gesetzes vom
5 . December 1896 , R .- G .-Bl . Nr . 222 , erforderlichen Amtszcngnisses über den
vollzogenen zehnjährigen Aufenthalt in der betreffenden Gemeinde im Sinne
des Z 4 des bezogenen Gesetzes stempelfrei sind.

Das Amtszeugnis selbst genießt die bedingte Gcbürenbefreiung nach
T .-P . 117 , iit . ck des Gebürengesetzes.

Hievon beehrt sich die Polizei -Direction Mittheilnng zu machen.
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14 .

Öffentliche Sammlungen.
Die k. k. n .- ö. Statthalter « Hit mit dem Erlasse vom 1l . Jänner I90l,

Z . 111670 sM . -Z . 3268/III ), dem Grei senasyle in Währing die Be¬
willigung ertheilt , zum Zwecke der Erhaltung des Asyls im Jahre 1901 im
Kronlande Niederösterreich , mit Ausschluss des Stadtgebietes Wiener -Neustadt,
bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss des Sammelns von Hans zu
Haus und bei öffentlichen Behörden und Ämtern , eine Sammlung milder
Spenden veranstalten zu dürfen.

Zur Durchführung der Sammlung darf nur eine Person bestellt werden,
die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf deren Namen lautenden
und mit der Personsbeschreibnng versehenen Sammelcerlificates namhaft zn
machen ist.

Ferner hat die k. k n - ö. Statthalter « hat mit Erlass vom 11. Jänner 1901,
Z . 106681 (M .-Z . 3259/111 ), dem Vereine „ Werk des heil . Franci .scus
Negis " in Wien die Bewilligung ertheilt , zum Zwecke der Erhaltung des St.
Marien Knaben -Asyles und zur Sanierung von Concubinatcn im Kronlande
Niederösterreich mit Ausschluss des Gemeindegebietes vou Wiener Neustadt,
bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss des Sammelns von Haus zu
Hans und bei öfsentlichen Behörden und Ämtern , eine Sammlung milder
Spenden veranstalten zu dürfen.

Diese Sammlungsbewillignng erlischt mit Ablauf eines halben Jahres
vom Tage der erlheiltcn Bewilligung an gerechnet.

Mit der Durchführung der Sammlung darf nur eine Person betraut
werden , die der k. k. Polizei -Direction behufs Vidierung des auf deren Namen
lautenden und mit deren Personsbeschreibung versehenen Sammlungscertificates
namhaft zu machen ist.

Bezüglich der Ausnahme des Stadtgebietes von Wiener Neustadt in
diesen beiden Entscheidungen erscheint in denselben die Bemerkung ausgenommen,
dass sich die k. k. Statthalter « über Antrag des Stadtralhes veranlasst ge¬
sehen hat , diesen Stadthezirk , dessen Bewohner durch Spenden für locale,
cnlturclle und humanitäre Zwecke derzeit vollauf in Anspruch genommen
werden , bis auf weiteres bei Erlheilung von Sammlungen ansznnehmcn.

!I. NlMMlluüiestimilmiuM.
HeliieiilkMath:

15.
Abänderung des tz 4 der Dienstpragmatik für die
Gemeinde -Beamten und Diener der Stadt Wie»

Infolge Statthalterci -Erlasses vom 3 . Juli 1900 , Z . 2669/Pr.
(St .-N .-Z . 13538 , M .-D .-Z . 1681 ) , hat der Wiener Gemeinde-
ralh mit Beschluss vom 4 . Jänner 1901 den Z 4 der Dienst-
Pragmatik für die Gemeinde -Beamten und Diener der Stadt Wien
im Sinne des Z 39 des Wiener Gcmeindestatntes vom 24 . März
1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , wie folgt , abgeändert:

8 4.
Besondere Erfordernisse für die Anstellung.
Hier werden nur die Erfordernisse sür die Erlangung der in der Rang¬

rind Bezngsclassen -Eintheilnng angeführten Dicnstesstellen verzeichnet . Be¬
züglich der Erfordernisse sür die Anstellung der übrigen Gcmeindebedieustcten
gelten die von Fall zu Fall von dem Gemeinderathe festgesetzten Bestimmungen.

Die in diesem Paragraphen bezeichneten Studien und Prüfungen müssen
au Lehranstalten der im Neichsrathc vertretenen Königreiche und Länder ab¬
solviert beziehungsweise abgelegt worden sein.

I . Für den C o n c e p t s d i c » st.

Zur Anstellung als Conccptsaspirant ist der Nachweis über die voll¬
ständige Zurücklegung der rechts - und staatswissenschastlichen Studien und über
die mit gutem Erfolge abgelegten theoretischen Staatsprüfungen erforderlich.

Die Anstellung als Conceptspraktikant kann erst nach sechsmonatlicher,
vollkommen befriedigender Probepraxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
der rechtskundigen Beamten ist erforderlich , dass die Conccptspraktikanten in
dieser Eigenschaft mindestens sechs Monate im Gemeiudedienste zngebracht und
die praktische Prüfung sür die politische Geschäftsführung mit günstigem Er¬
folge abgelegt habe » .

Binnen drei Jahren vom Tage der Beeidigung als Conceptspraktikant
hat der Angestellte dir praktische Prüfung für die Politische Geschäftsführung
mit gutem Erfolge abznlegen , widrigenfalls er aus dem Conceptsdienfte zu
entlassen wäre.

2. Für den S t a d t b a u a m t s d i e n st.

rr) Für die technischen Beamten.

Zur Anstellung als Banaivirant ist erforderlich , dass der Bewerber an
einer technischen Hochschule die Diplomprüfung oder die zweite Staatsprüsung
aus einem der bestehenden vier Fächer (Jngeuieurbanfach , Hochbaufach,
Maschinenbaufach , chemisch-technisches Fach ) mit gutem Erfolge abgelegt hat.

Die Anstellung als Baupraktikant kann erst nach sechsmonatlicher , voll¬
kommen befriedigender Probeproxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
der technischen Beamten ist erforderlich , dass die Banpraktikanten in dieser
Eigenschaft mindestens sechs Monate im Gemeindedienste zugebracht haben und
entweder die Eignung zu einer besoldeten Anstellung im Staalsbaudieuste
erworben oder die dem Erlasse des k. k. Mmisteriums des Innern vom
S. Jänner 1894 , Z . 5 , entsprechende praktische Prüfung für den Stadtbau-
amtsdieust mit gutem Erfolge abgelegt haben.

Binnen drei Jahren vom Tage des Eintrittes in den Gemcindedienst
hat der Angestellte die vorbczeichnete Prüfung mit gutem Erfolge abzulegen,
widrigens er aus dem Stadtbauamtsdieuste zu entlasten ist.

b ) Für das Personale des Belcnchtnugs -, Beheizungs -, Wasserleitungs - und
Banaussichtsdienstes.

Bewerber um eine Stelle im Beleuchtnngs -, Beheizungs -, Waster-
leitungs - und Bauanssichtsdienste haben das Reifezeugnis einer Ober -Rcal-
schule oder einer höheren Staatsgewerbeschule oder einer gleichwertigen Lehr¬
anstalt und den Nachweis über eine zweijährige praktische Verwendung in dem
betreffenden Fache beizubriugcu.

Die Anstelln " g erfolgt auf ein Jahr provisorisch . Die definitive Anstellung
kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische Dienstleistung eine vollkommen
befriedigende war.

3 . Für den ä r z t l i ch e u D i e n st.

Bewerber um die Stelle eines städtischen Arztes , sowie eines Arztes
beziehungsweise Assistenten in den städtischen Versorgnngsanstalten haben sich
mit dem Diplome eines graduierten Doctors der gesummten Heilkunde und
über eine mindestens zweijährige spitalsärztliche Praxis nach Erlangung des
Doctorgrades , die Bewerber nm eine sonstige Stelle im Status des Stadt-
phyfikalcs angrrdcni noch mit dem Zeugnisse über die mit gutem Erfolge ab¬
gelegte ärztliche Physikalsprüfung ausznweiseu.

Die Anstellung erfolgt ans ein Jahr provisorisch.
Die definitive Anstellung kaun nur daun erfolgen , wenn die provisorische

Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

4 . Für den Dienst in den städtischen Sammlungen
(Bibliothek und Historisches Musen m) und im Archiv.

Bewerber um eine der für die städtischen Sammlungen oder für das
Archiv systemisierten Stellen haben den Nachweis über die Absolvierung der
philosophischen oder juridischen Faculiät beiznbringeu , oder ihre literarischen
und bibliog >aphischcn , knnsthistorischen beziehungsweise archivarischen Kenntnisse
durch die praktische Verwendung im Dienste öffentlicher Sammlungen be¬
ziehungsweise Archive nachznweisen und überdies die hinreichende Kenntnis
einer zweiten lebenden , insbesondere der französischen , englischen oder italienischen
Sprache nackzuweiscn.

Die Anstellung erfolgt auf die Dauer eines Jahres provisorisch.
Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische

Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

5 . Für den Dienst in der Stadtbuchhaltung,

a) Für die Beamten der Stadtbuchhaltnug.

Zur Anstellung als Ncchnuugsaspirant ist die Beibringung des Zeugnisses
eines öffentlichen Gymnasiums oder einer Oberrealschule über die mit gutem
Erfolge abgelegte Maturitätsprüfung erforderlich.

Das Magisterium der Pharmacie ist sür den Fall , als die Aufnahme
eines pharmaceutisch gebildeten Beamten oder Praktikanten nothwendig ist, deu
angeführten Studien gleichzuhalten.

Die Anstellung als Nechnnngspraktikant kann erst nach sechsmonatlicher,
vollständig befriedigender Probepraxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
der Bnchhaltnngsbeamten ist erforderlich , dass die Bewerber mindestens ein
Jahr als Rcchnnngspraktikanten in vollkommen befriedigender Weise im Ge¬
meindedienste zugebracht und die Prüfung ans der Staatsrechnungswisseuschaft
mit gutem Erfolge abgelegt haben.

1i) Für die Beamten des Wasserbezugs -Rcvisorates.

Bewerber um eine der sür das Wasserbezngs -Nevisorat systemisierten
Stellen haben den Nachweis über die zur Anstellung im Cöncretalstatus der
Praktikanten erforderliche Vorbildung (vergleiche Punkt 14 ) beizubringen und
müssen sich der sür die Aufnahme in diesen Status erforderlichen Prüfung mit
gutem Erfolge unterzogen haben.

Die Anstellung erfolgt auf ein Jahr provisorisch.
Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische

Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.
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6 . Für den Dienst in der H an ptcassa und im Steueramte.

Bewerber um eine der für die Hauptcassa und für das Steueramt
systemisiertcn Beamlenstellen müssen zur diesfälligen Geschäftsführung nach den
für Staatsbedienstete der bezüglichen Dienstzweige geltenden Vorschriften
befähigt sein.

7 . Für den Dienst im Marktamte.

Die dem Marktamte zngewiesenen Praktikanten haben im ersten Jahre
ihrer Dienstleistung im Marltamte die Prüfungen a ) über Vieh - und Fleisch¬
beschau , b ) über die mikroskopische Fleischbeschau und e) über die Kenntnis der
Nahrungs - und Gennssmittel , sowie der Giftpflanzen und Pilze ; im zweiten
Jahre der Dienstleistung die Prüsungen al über chemische Technologie der
Nahrungsmittel , b) über das Aichwesen mit gutem Erfolge abzulegen.

Die Marktamts -Accessisten, welche auf die Beförderung in die VII . Rang-
classe Anspruch machen , müssen die praktische Prüfung über die Brot - und
Mehlbeschan und die nach Inhalt des Magistrats -Decretes vom 2 . September
1895 , Z . 180121 er 1893 (Nr . 19 der Beilage IX zum Amtsblatte der k. k.
Reichshaupt - und Residenzstadt Wie » Nr . 78 ) , vorzunehmende Prüfung über
die für den Marktamtsdienst jeweilig geltenden Normalien und Dienstesvor¬
schriften mit gutem Erfolge abgelegt haben.

8 . Für den Dienst im Veterinäramte.

Für den Eintritt in den Dienst des Veterinäramtes ist die Beibringung
des an einer thierärztlichen Hochschule erlangten Diplomes eines Thierarztes
erforderlich.

Die Anstellung als Veterinäramts - Praktikant kann erst nach sechs¬
monatlicher , vollständig befriedigender Probepraxis erfolgen.

Zur Erlangung einer Anstellung in der niedersten Nangclasse im Status
des Veterinäramtes ist erforderlich , dass die Veterinäramts -Praktikanten in
dieser Eigenschaft mindestens sechs Monate im Dienste der Gemeinde zngebracht
haben und die zur Erlangung einer bleibenden Anstellung im öffentlichen
Sanitätsdienste bei den politischen Behörden mit Ministerial -Verordnung vom
21 . März 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 37 , vorgeschriebene thierärztliche Physikats-
prüfnng mit gutem Erfolge abgelegt haben.

Diese Prüfung ist von dem Angestellten binnen drei Jahren vom Tage
des Eintrittes in den Gemeindedienst mit gutem Erfolge abzalegen , widrigen¬
falls er aus dem Gemeindedienste entlassen werden kann.

9 . Für den Dienst imConscriPtionsamte.

Bewerber um eine der für das Conscriptiousamt systemisierten Beamten¬
stellen müssen die für die Erlangung dieser Stellen mit Magistrats -Decret vom
22 . August 1887 , M .-D .-Z . 324 (Magistratisches Verordnungsblatt , Jahr¬
gang 1887 , Seite 139 ), vorgeschriebcne Fachprüfung mit gutem Erfolge ab¬
gelegt haben.

10 . Für den Dienst in derKanzlei.

Zur Erlangung einer der für den SlalnS der Kanzlei sristemisierten
Beamlenstellen ist die Ablegung einer Fachprüfung nicht erforderlich.

11 . Für den Dienst im Executionsamte.

Bewerber um eine der für das Executionsamt systemisierten Beamten¬
stellen müssen die Absolvierung der Bürgerschule oder von mindestens zwei
Elasten eines Gymnasiums , einer Realschule oder einer diesen gleichwertigen
Lehranstalt nachwesten und sich einer Prüfung über Schön - und Schucll-
schreiben , Rechtschreibung , schriftliche Nechnungsaufgaben mit gutem Erfolge
unterzogen haben.

Diese Prüfung entfällt , wenn ein Bewerber bei der Aufnahme in den
Gemeindedienst eine Prüfung gleicher Art bereits abgelegt hat.

Die Anstellung erfolgt auf zwei Jahre provisorisch . Die definitive An¬
stellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische Dienstleistung eine
vollkommen befriedigende war , und wenn der Angestellte die für das Execu-
lionsamt vorgeschriebene Nachprüfung mit gutem Erfolge abgelegt hat.

12 . Für den Dienst in  d e n H u in a n i t ä t s a n st a l t e n.

Bewerber um eine der für die Versorgungsanstalten oder für das Asyl-
und Werihans systemisierten Beamtenstellen müssen die Prüfung aus der
Staatsrechnungswissenschaft und die vorgeschriebene Nachprüfung Uber den
Verwaltungsdienst in den bezeichnet « ! Anstalten mit gutem Erfolge ab¬
gelegt haben.

Die Bestimmungen über die Anstellung des ärztlichen Personales in den
Versorgungsanstalten sind im Z 4 , Punkt 3 , enthalten.

13 . Für den Dienst der Verwaltung des Central-
Friedhofes.

Zum Eintritte in den Dienst der Verwaltung des Central -Friedhofes
find von den Bewerbern die für die Aufnahme in den Kanzleidienst vor¬
geschriebenen Erfordernisse nachzuweisen.

Bei Besetzung einer Controlorstelle in der V . Nangclasse ist auf Bewerber,
welche eine technische Vorbildung besitzen, besonders Rücksicht zu nehmen.

Zur Erlangung der Stelle des Verwalters des Central -Friedhofes ist die
Absolvierung einer technischen Hochschule erforderlich.

Die Besetzung der Stellen erfolgt auf zwei Jahre provisorisch , wobei die
bereits im Gemeiudedienste zugebrachte Dienstzeit einzurechnen ist.

Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische
Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

14 . Für die Anstellung im Concretalstatus der
Praktikanten.

Sämmtliche Praktikanten der Hauptcassa , des Steneramtes , des Markt¬
amtes , des Conscriptionsamtes und der Kanzlei bilden einen Concretalstatus,
aus welchem der Bedarf an Praktikanten in dem für die bezeichneteu Ämter
systemisierten Ausmaße gedeckt wird.

Bewerber um eine Praktikantenstelle müssen eine sechsmonatliche , voll¬
kommen befriedigende Probepraxis als Aspiranten zurückgelegt haben . Prakti¬
kanten , welche sich „um eine Anstellung in der niedersten Nangclasse eines der
oben bezeichneteu Ämter bewerben , müssen mindestens zwei Jahre als Prakti¬
kanten im Dienste der Gemeinde zugebracht haben.

Zur Aufnahme als Aspirant ist erforderlich , dass der Bewerber entweder
das Unter -Gymnasium , die Unter - Realschule oder eine Lehranstalt , mit deren
Absolvierung das Recht zum einjährigen Präsenzdienste verbunden ist, vollständig
und mit gutem Erfolge absolviert hat , oder den Auszug aus den Classifica¬
tionslisten über die abgelegte Prüfung zum Berufscadetten oder das Zeugnis
der Prüfungs - Commission für Einjährig -Freiwilligen -Aspiranten über die mit
gutem Erfolge abgelegte Prüfung beibringt.

Außerdem müssen sich die Bewerber einer Aufnahmsprüfung über Schön-
und Schnellschrciben , Reckfischreibung , schriftlichen Gedankenausdruck und die
Lösung von Nechnungsaufgaben , welche dem Lehrziele eines Unter -Gymnasiums
oder einer Unter -Realschule entsprechen , mit gutem Erfolge unterzogen haben.

Bei der Besetzung von Aspirantenstellen ist auf die bereits im Dienste
der Gemeinde stehenden Diurnisten und Kanzlisten , welche die erforderliche
Vorbildung besitzen, sowie auf Bewerber , welche der Stenographie kundig
sind, besonders Rücksicht zu nehmen.

15 . Für den Dienst der städtischen Feuerwehr.

Bewerber um eine der für die städtische Feuerwehr systemisierten
Beamtenstellen haben nachznweisen , dass sie entweder die zu einer besoldeten
Anstellung im Staalsbaudienste vorgeschriebene Eignung besitzen oder an einer-
technischen Hochschule die Prüfungen aus einem der bestehenden vier Fächer
(Jngenieurbaufach , Hochbaufach , Maschinenbaufach , chemisch- technisches Fach)
mit gutem Erfolge abgelegt oder in einer technischen Truppe als Officier
gedient haben.

Die Anstellung erfolgt auf die Dauer eines Jahres provisorisch , wobei
die bereits im Gemeindedienste zugebrachte Dienstzeit einzurechnen ist.

Die definitive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische
Dienstleistung eine vollkommen befriedigende war.

Die physische Eignung zum Feuerwehrdienste ist durch ein Zeugnis des
Stadtphystlaics auch von jenen Bewerbern nachzuweisen , welche bereits im
Gemeindedienste stehen.

16 . Erfordernisse zur Erlangung einer der in der Be-
zugsclassen - Eintheilung angeführten Dienstesstellen.

Bewerber um eine der in der Bezugsclassen -Eintheilung angeführten
Dienstesstellen müssen durch eine vor dem Director des Expedites abzulegende
Prüfung eine ausreichende Fertigkeit im Lesen und Schreiben erweisen und
von kräftiger und gesunder Körperbeschaffenheit sein.

Für die nachbezeichneten Dieustesstellen sind außerdem folgende Er¬
fordernisse nachznweisen:

s ) Bewerber um die Stelle eines Zeugwartes für das Historische Museum
müssen das Schlosser -, Büchsenmacher - , Mechaniker - oder Schwerlfeger-
gewerbe erlernt haben und die Kenntnis der Behandlung von Waffen
Nachweisen.

b ) Bewerber ' um die Stelle eines Markthallendieners haben sich beim
Director des Marktamtes einer Prüfung Uber ihre Fertigkeit im schreiben
und Rechnen zu unterziehen , ferner ihre Befähigung zum Wagdienste
durch die Ablegung der Wagmeisterprüfung (Ministerial -Verordnung
vom 12 . October 1876 , N .-G .-Bl . Nr . 126 ) nachzuweisen . Die An¬
stellung erfolgt auf die Dauer von fünf Jahren provisorisch . Die defini¬
tive Anstellung kann nur dann erfolgen , wenn die provisorische Dienst¬
leistung eine vollkommen befriedigende war.

e) Bewerber um die Stelle eines Schlachtbrückenaufsehers müssen das
Fleischergewerbe erlernt und die Prüfung über Vieh - und Fleisch¬
beschau, sowie di - Wagmeisterprüfnng mit gutem Erfolge abgelegt haben.

ck) Bewerber um die Stelle eines Hausaufsehers in den Schlachthäusern
müssen das Maurergewerbe erlernt haben.

s ) Bewerber um die Stelle eines Nachtwächters in den Schlachthäusern
müssen das Fleischergewerbe erlernt haben.
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ZliaMiai:
i «.

Einladung von Hof Behörden zu Bauverhandlungen.
Magistrats -Director Pr eher  hat nachstehenden Präsidial-

Erlass des Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  ästto . 5 . Jänner
1001 , Pr .-Z . 128 , mit Jndorsat -Erlass vom 11 . Jänner 1001,
M .-D .-Z . 63 , sämmllichen Bezirksamtsleitern rc. zur Kenntnis¬
nahme und Danachachtung zugemittelt:

Es ist mir zur Kenntnis gebracht worden , dass die Einladung von
Hof -Behörden zu Bauverhandlungen wiederholt in solchen Fällen unterblieben
ist, in welchen sie nach A 30 der Bauordnung für Wien unbedingt nothwendig
gewesen wäre.

Nachdem sich aus einer derartigen Unterlassung leicht spätere Schwierig¬
keiten ergeben , deren Vermeidung im Interesse der betreffenden Bauwerber
gelegen ist, so ersuche ich Sie , Herr Magistrats -Director , zu veranlassen , dass
in den im ß 30 der Bauordnung für Wien gekennzeichneten Fällen die be-
rreffenden Hof -Behörden zu den über das Baugesuch abzuhallenden commis-
sionelleu Verhandlungen rechtzeitig eingeladen werde » . (M . -D .-Z . 63 ex 1900)

17.
Verständigung der Genossenschaften von Offert-

ausschreibungen.
Magistrats -Director P re her hat unterm 11 . Jänner 1001,

M .-D .-Z . 67 , unter Bezugnahme auf die Normal -Erlässe vom
16 . Februar 1805 , M .-D .-Z . 104 (abgedrnckt im Mag .-Vdg .-Bl.
ex 1805 , III , Seite 22) und vom 3 . December 1806 , M .-
Z . 153307/IV (abgedruckt im Mag .-Vdg .-Bl . ex 1806 , XII,
Seile 123) , nachstehenden Präsidial -Erlass des Vice-Büraermeisters
Dr . Nenmayer,  ääto . 5 . Jänner 1901 , Z . 15171 , sümmtlichen
Magistrats -Referenten zur Kenntnisnahme und genauen Danach-
achtuug zugemittelt.

Der Fall , dass die Verständigung von einer für den 17 . December 1800
anbcraumten Offertverhandlnng erst am Abende des 11 . December 1900 dem
betreffenden Genossenschafts -Vorsteher zugieng , hat diesem zu einer Beschwerde
an den Herrn Bürgermeister Anlass gegeben.

Der Stadtrath hat hierüber in der Sitzung vom 4 . Jänner 1801 be¬
schlossen, der Magistrat werde beauftragt , die Kundmachung einer Offertver-
handlung den betreffenden Genosseuschafts - Vorstehungen früher zukommeu
zu lassen.

Hievon werden Herr Magistrats -Director zur entsprechenden Veranlassung
in Kenntnis gesetzt.

18.

Feststellung des Znstellungstages von Erkenntnissen
in Verpflcgskosten - Angelegenheiten gegenüber

Landesausschüssen.
Erlass des Magistrals -Directors Pr eher  vom 11. Jänner

1901 , M .-D .-Z . 66:
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom 31 . December

1900 , Z . 1146I9 , anlässlich der Entscheidung über den Necurs eines Landes-
ansschusscs gegen die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes für den
I . und VIII . Bezirk vom 17 . Mai 1899 , Z , L781I , in einer Verpslegskostcn-
Angelegenheit anher die Aufforderung gerichtet , es sei in Hinkunft für die
genaue Feststellung des Tages der Zustellung der Eikenntnisse auch den
Landesausschüssen gegenüber Sorge zu tragen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur genauen Danachachtung in
Kenntnis.

LS.
Rechtzeitige Vorlage von Pachtverträgen an den

Stadtrath.
Magistrats -Director Preyer  hat unterm 17 . December 1900

(M .-D .-Z . 3216 ) nachstehenden Erlass hinansgegeben:
Seitens eines magistratischen Bezirksamtes wurde kürzlich dein Stadtrathe

ein Antrag ans Verlängerung eines Pachtverhältnisses verspätet vorgelegt.
Aus diesem Anlasse hat der Stadtrath beschlossen, den Magistrat und

die magistratischen Bezirksämter aufznfordern , Pachtverträge oder Pachlver-
läugernngen in Hinkunft rechtzeitig zur Beschlussfassung vorzulegen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren zur genauen Danachachtung in
Kenntnis.

2 «.
Entlehnung von Werken ans der städtischen

Bibliothek.
Erlass des Magistrals -Directors Preyer  vom 18 . De¬

cember 1900 , M .-D .-Z . 3227:
Die Direction der städtischen Bibliothek hat anher die Mittheilung gemacht,

dass zahlreiche städtische Beamte und sonstige Angestellte der Gemeinde Wien
Bücher , welche sie über die festgesetzte einmonatliche Ausleihefrist okue weitere
Bewilligung der Bibliothets -Dircction entlehnt haben , trotz oftmaliger Mahn¬
schreiben nicht zurückgeben.

Abgesehen davon , dass durch diese ganz ordnungswidrige Saumseligkeit
den Bibliotheksbeamten wegen der Ausfertigung der Mahnschreiben viel Zeit
verloren geht und durch die besondere Evidenthaltnng der säumigen Entlehnen
eine bedeutende Mühewaltung erwächst , ist zu besorgen , dass durch ein der¬
artiges lässiges Gebaren Werke der Bibliothek leicht in Verstoß gerathcn , ins¬
besondere wenn dieselben , wie constaticrt wurde , unzulässigerweise von den
städtischen Angestellten weitergeliehen wurden.

Ich sehe mich daher veranlasst , den Beamten und sonstigen Bediensteten
der Gemeinde Wien insbesondere die bezügliche Bestimmung des Z 15 der
Bibliotheks -Ordnung mit allemNachdrucke in Erinnerung zu bringen , nach welcher
jedes entlehnte Werk , wenn nicht eine Verlängerung der Ausleihefrist erwirkt
wurde , nach Ablauf eines Monates znrückzustellen ist, widrigens nach zwei¬
maliger Mahnung unnachsichilich die Anzeige gegen den Entlehnen an den
Herrn Bürgermeister erstattet werden würde.

Schließlich bemerke ich, dass ich den Director der städtischen Sammlungen
ersucht habe , jene städtischen Angestellten , welche der Mahnung nicht Folge
leisten oder bereits gegenwärtig nicht Folge geleistet haben , der Magistrats-
Direction namhaft zu machen.

21 .
Gewerberechtliche Behandlung von Arbeitsver-

richtungen eines Bediensteten für feinen Herrn.
Erlass des Magistrats -Dircclors Preyer  vom 21 . De¬

cember 1900 , M .-Z . 107488/XVII:
Anlässlich einer Beschwerde der Genossenschaft der Zimmer - und Deco-

rationsmaler in Wien gegen den Bescheid des magistratischen Bezirksamtes
I/VlII vom 30 . Jänner 1900 , Z . 2260/VIIl , mit welchem in einem concreten
Falle die Einleitung einer Strafamtshandlung gegen einen Hausbesorger
wegen unbefugter Ausübung des Zimmermalergewerbes abgelehnt wurde , hat
die k. k. n .- ö. Statthalterei mit dem Erlasse vom 22 . Septembir 1900 , Z . 57587,
dem Magistrate Folgendes zur eigenen Kenntnisnahme und Verständigung der
magistratischen Bezirksämter bemerkt:

„Der in der Begründung zu der in Beschwerde gezogenen Entscheidung
angeführte , an das magistratische Bezirksamt für den XII . Bezirk gerichtete
Erlass vom 22 . April 1888 , Z . 27899 (in der Beilage zum AmtSblatte der
Stadt Wien , Jahrgang 1898 , auf Seite 45 abgedrnckt ), war keineswegs als
ein normativer gedacht , sondern enthielt nur eine Entscheidung in einem be¬
stimmten einzelnen Falle.

Es bleibt daher der Beurtheilung der erkennenden Gewerbebehörden in
jedem zur Entscheidung kommenden concreten Straffalle überlassen , ob in der
Leistung gewerblicher Arbeiten der Thatbcstand eines unbefugten selbständigen
Gewerbes liegt oder nicht.

Das Bezirksamt VIII wird demnach im concreten Falle zu veranlassen
sein , die Strafamtshandlung dnrchznfithren , beziehungsweise mir der Fällung
eines Erkenntnisses vorzugehen . "

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Lnndes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1Ä6V/1S61 pnblieierten Gesetze nnd Verordnungen.

X. Neichsgesetzblatt.
ISO « .

Nr . 215 . Kundmachung des  Finanzministeriums
nnd des Handelsministeriums vom 29 . November  1900,
betreffend die Errichtung einer Zollexpositur mit Hafen - und Seesanitätsdienst
zu Faresina.

Nr . 216 . Kundmachung des  Finanzministeriums
vom 7 . December  1900 , betreffend die Aufhebung des Nebenzoll¬
amtes II . Classe in Jablanac nnd Errichtung einer Expositur des Hauptzoll¬
amtes Zengg in Jablanac mit den .Befugnissen eines Nebenzollamtes
II . Classe.
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Nr . 217 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 17 . Decembcr 1900 . betreffend Abänderungen in der Ein-
thcilung der Patentclaffen.

Nr . 218 . Verordnung des Handclsministerinms
vom 20 . Decembcr 1900 , womit die Veröffentlichung der Liste der
angcineldcten Patente im Patentblatie eingestellt wird.

Nr . 2 ! 9 . Verordnung des Ministeriums desJnnern
vom 21 . Decembcr 1900 , mit welcher die Ministerial-Verordnnng
vom 23 . August 1899 , N .- G .-Bl . Nr . 163 , betreffend die Gefahrenclaffeu-
eintheilung der unfallversicherungspflichtigeu Betriebe , abgeändert wird.

Nr . 220 . Concessionsnrknnde vom 22 . December
1900 , für die Localbahnen Kaaden — Willomitz und Radonitz ^ Duppau.

Nr . 221 . Kaiserliche Verordnung vom 2l . Dc-
cember 1900 , über die Stempel- und Gebürenbefreinng bei Erneuerung
der beim Brande in Mielec zugrunde gegangenen Gerichlsaclen.

Nr . 222 . Verordnung des Justizministeriums vom
21 . December 1900 , womit der Betrag des von den Sträflingen
in den Strafanstalten zu leistenden täglichen Ersatzes an Strafoollstrecknngs-
kosten für die Jahre 1901 , 1902 und 1903 bestimmt wird.

Nr . 223 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 22 . Decembcr 1900 , betreffend die Errichtung eines Steuer-
und gerichtlichen Depositenamtes in Zakliczyn in Galizien.

Nr . 224 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28 . December 1900 , betreffend die Einlösung von Partial-
Hypothekaranweisnngen und die Herabmindcrung dieser schwebenden Schuld
auf den Betrag von 94,280 .905 I! .

Nr . 225 . Kundmachung der Minister des Handels
und der Finanzen vom 28 . December 1900 , betreffend
ine Hinansgabe eines abgeänderten statistischen Warenverzeichnisses für den
auswärtigen Handel des österr .-ungar . Zollgebietes.

Nr . 226 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . Dc-
ccmber 1900 , betreffend die Forterhebnng der Steuern »nd Abgaben,
sowie die Bestreitung des Staatsaufwandes in der Zeit vom 1. Jänner bis
Ende Juni 1901.

Nr . 227 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . Dc-
cember 1900 , betreffend die Verfassung desC.ntral-Rcchnnngsabschluffes
über den Staatshaushalt der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
für das Jahr 1900 und die Wciierverwendniig von der Gebarnngsperiode
des Jahres 1900 angehörenden Beträgen bis Ende des Jahres 1901.

Nr . 228 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . De¬
cember 1900 , wegen Verlängerung der Wirlsamkeit des Gesetzes vom
10 . August 1895 , N -G .-Bl . 131 , betreffend die zeitliche Steuer - und Gebüren-
bcsreinng für im Gebiete von Triest und der Catastralgcmeinde Muggia neu
zu errichtende Jndustriennternehmnngen.

Nr . 229 . Kaiserliche Verordnung vom 27 . De¬
cember 1900 , betreffend die Steuerbefreiung der Seehandelsschiffe,

Nr . 23V . Kundmachung der Ministerien desJnnern,
für Cnltus und Unterricht , derFinanzen und der Justiz
vom 22 . November 1900 , betreffend die in einzelnen der im
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder cingeführteu Schulbeiträge
oder sonstigen gesetzlichen Beiträge zu öffentlichen Anstalten von unbeweglichem
Nachlassvermögen , welches zu einer nach den allgemeinen Regeln über die
Gerichtszuständigkeit in einem anderen der im Reichsrathe vertretenen König¬
reiche und Länder abznhandelnden Verlassenschast gehört.

Nr . 231 . Kaiserliche Verordnung vom 21 . De¬
cember 1900 , betreffend die Erstreckung der Wirksamkeit des Gesetzes
vom 4. April 1892 , N .-G .-Bl . Nr . 66 , über die Leistung von Beiträgen aus
Staatsmitteln an die Erste k. k. prtv . Donan -Dampfschiffahrts -Gesellschaft.

Nr . 232 . Kaiserliche Verordnung vom 29 . De¬
cember 1900 , betreffend den Betrag und die Verwendung der dem
staatlichen Meliorationsfonde im Jahre 1901 ans Staatsmitteln znznführenden
Dotation.

Nr . 233 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 30 . December 1900,
betreffend die Anfbebnng des mit der Ministerial -Verordnnng vom 27 . Sep¬
tember 1900 , N .-G .-Bl . Nr . 163 , erlassenen Ein - und Durchfuhrverbotes
gegenüber Glasgow in Schottland.

1961 .
Nr. 1. Verordnung des Finanzministeriumsvom

13 . December 1900 , betreffend die Anwendung der Stempel- und
Gebürengesetze auf die Verhandlungen des Patentgerichtshoses.

Nr . 2 . Kundmachung 'des Finanzministeriums vom
22 . December 1900 , betreffend die Errichtung einer Zollexpositur im
Gebäude des Post - und Telegraphenamtes zu Feldkirch.

Nr . 3 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
22 . December 1900 , betreffend die Ermächtigung desk. k. Hanptzoll-
amtes 1l . Classe in Kolin zur zollfreien Behandlung von voraus - und nach-
gesendelcn Reise -Effecten.

Nr . 4 . Kuudmachung des Handelsministeriums vom
8 . Jänner 1901 , betreffend die provisorische Zulassung der Elektricitäls-
zählcr -TyPe XI,III zur aichaüitlichen Beglaubigung.

L. Landesgesetzblatt.
1SVV.

Nr . 69 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 16 . De-
vember 1900 , Z . I 11 308 , betreffend die Verlautbarung des vom
Donaugraben -Concnrrenzausschusse mit der Douanregnliertings -Lvinmission,
dem niederösterreichischen Landesansschusse und der Staatsverwaltung in Ge¬
mäßheit des Gesetzes vom 19 . August 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 53 , abgeschlossenen
Übereinkommens bezüglich der Regulierung des Donangrabens von oberhalb
Rückersdorf bis zur Ansmündnng in die Donau.

IKVl.

Nr . 1 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthumc Österreich unter der Enns vom 20 . De¬
cember 1900 , Z . 1 13786 , betreffend den zur Bedeckung der Kosten
für die niederösterreichische Handels - und Gewcrbekammer im Jahre 1901
cinzuhebenden Zuschlag zur allgemeinen Erwerbstencr und Erwerbsteuer der
zur öffentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen.

Nr . 2 . Kundmachung der k. k. n .-ö. Fiunnz-
Landes -Direction vom 31 . December 1600 , betreffend dir
Termine zur Einzahlung der dirccten Steuern im Jahre 1901.

Nr . 3 . Verordnung der k. k. n.-ö. Finanz -Landes-
Direction vom 22 . December 1900 , Z . 85510 , wegen Ab¬
änderung der Tara -Tabelle zum Wiener Linienverzehrnngsstener -Tarife.

Nr . 4 . Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns vom 7 . Jänner
1901 , Z . 116071 . betreffend die Bestimmung der Mäklergebüren.
welche die zur Vermittlung des Verkehres in Effecten , Wechseln , Münzen und
Edelmetallen bestellten Sensale der Wtener Börse (Effectcnsensale ) anznsprechen
haben.
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